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Werbesatzung der Landeshauptstadt Potsdam 
 
 
Teilbereich ‚Babelsberg‘ 

 
 
 
Begründung 
 
Vorbemerkung 
Das äußere Erscheinungsbild einer Stadt wird nicht allein von der Architektur einzel-
ner Gebäude oder Gebäudegruppen, sondern auch von Werbeanlagen im Stadtraum 
bestimmt. Solche Anlagen können den architektonischen Gesamteindruck erheblich 
stören, wenn sie ohne Rücksicht auf Gebäude und Stadtraum ausgebildet sind.  
 
Die vorliegende Werbesatzung schafft die rechtlichen Voraussetzungen für eine posi-
tive Steuerung der Gestaltung der Werbeanlagen im Teilbereich ‚Babelsberg‘ in der 
Landeshauptstadt Potsdam. 
Insbesondere  
• auf den Baugrundstücken im Innenbereich, 
• an den Fassaden von baulichen Anlagen und 
• auf öffentlichem Straßenland, 
soll eine verträgliche Einbindung in das Stadtbild der Landeshauptstadt gesichert 
bzw. wiederhergestellt werden. 
 
Durch die Regelungen dieser Satzung sollen die kommunalen Anforderungen an die 
stadtgestalterische Ausprägung der Siedlungsstruktur der Landeshauptstadt mit den 
teils gegenläufigen Interessen der gewerblichen Wirtschaft zu einem verträglichen 
Ausgleich gebracht werden.  
 
Ausgangssituation zur Überarbeitung der Werbesatzung 
Die Situation zum Zeitpunkt der Überarbeitung der Werbesatzung war unbefriedi-
gend: die geltende, am 23.8.1996 in Kraft gesetzte Werbesatzung wurde im Rahmen 
von Rechtsbehelfsverfahren vermehrt als zu unbestimmt, nicht ausreichend praktika-
bel und nicht mehr zeitgemäß angegriffen, so dass ihre Rechtssicherheit nicht unein-
geschränkt garantiert war. Ferner wurde der Geltungsbereich der 1996 in Kraft getre-
tenen Werbesatzung, der sich über das gesamte Stadtgebiet erstreckt, als zu um-
fangreich angesehen. Und auch die Tatsache, dass sich der Charakter bestimmter 
Stadtgebiete inzwischen verändert hat, machte eine grundlegende Überarbeitung der 
Satzung erforderlich.  
Ein maßgebender Anlass für die jetzt erfolgte Überarbeitung der Werbesatzung war 
das Urteil des Verwaltungsgerichts Potsdam vom 27.10.2000 zur Frage der Be-
stimmtheit einer Werbeanlagensatzung. Nach Auffassung des Gerichts ließ die alte 
Werbesatzung Zweifel daran aufkommen, in wieweit für den einzelnen Betroffenen 
verbindlich erkennbar ist, dass das jeweilige Grundstück, auf dem die Werbeanlage 
angebracht werden soll, von den Vorschriften der Werbesatzung erfasst wird und 
welche Anforderungen und Beschränkungen hinsichtlich der Gestaltung, der Art, und 
der Größe der Werbeanlage gelten. Aus Rechtssicherheitsgründen wurde in diesem 
Zusammenhang auch eine teilräumliche Überarbeitung der Satzung empfohlen.  
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Hinzu trat die Novellierung der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO), welche die 
Bestimmungen des § 81 ‚Örtliche Bauvorschriften‘ stark überarbeitet hat. Die Rege-
lung wurde im Hinblick auf das Bestreben des Gesetzgebers, staatliche Aufgaben 
nach dem Subsidiaritätsprinzip weitgehend auf die Kommunen zu verlagern und die 
Kompetenz der Kommunen zu stärken, neu gefasst. So sind jetzt mit Ausnahme von 
Reinen Wohngebieten und dem planungsrechtlichen Außenbereich Werbeanlagen 
gemäß der BbgBO weitestgehend freigegeben.  
 
Anlass der Werbesatzung ‚Teilbereich Babelsberg‘
Nach aktueller, eingehender Betrachtung der historischen Innenstadt und des Orts-
teils Babelsbergs und in Kenntnis vorliegender Anträge für Werbeanlagen wird fest-
gestellt, dass sich unkontrollierte und das Stadtbild beeinträchtigende Werbung ü-
berwiegend in den Gebieten häuft, in denen sich Einzelhandel, Gastronomie sowie 
Tourismus konzentrieren. Dies sind neben dem Holländische Viertel sowie dem Ge-
biet der 2. Barocken Stadterweiterung ebenso weite Bereiche Babelsbergs. Die An-
lagen der Außenwerbung (und Warenpräsentation) nehmen teilweise überhand und 
wirken – in Ermangelung einer bisher fehlenden, rechtssicheren Regelung - zum Teil 
verunstaltend auf das Stadt- und Straßenbild ein. 
Das vorhandene Erscheinungsbild der Außenwerbung widerspricht zum Teil in Art 
und Größe sowie Materialität dem Schutzstatus der hier per Satzung ausgewiesenen 
Denkmalbereiche. 
 
Zielstellung vorliegender Satzung ist es daher, einen gerechten und nachvollziehba-
ren Ausgleich zwischen den Interessen der Gewerbetreibenden und der Allgemein-
heit zu führen. Das Bedürfnis der Gewerbetreibenden nach Werbung und Präsentati-
on im öffentlichen Straßenraum soll dabei ebenso berücksichtigt werden, wie die Er-
haltung und die Pflege des in Teilen denkmalgeschützten Stadtteils als Wohn-, Ver-
weil- und Arbeitsort sowie als attraktiver Besuchermagnet für Touristen und Gäste 
aus aller Welt.  
 
Diskussion im politischen Raum 
Aufgrund zahlreicher Beschwerden von Gewerbetreibenden, der im Straßenbild of-
fenkundig gewordenen Mängel bei der Anwendung der bisherigen Werbesatzung 
und der Kritik an einer unzureichenden Verfolgung illegaler Werbung im öffentlichen 
Raum wurde die Werbesatzung auch Gegenstand politischer Diskussionen in den 
Gremien der Landeshauptstadt. Von den Fraktionen der CDU und der FDP wurden 
daher Beschlüsse gefasst bzw. ein Entwurf zu einer neuen Werbesatzung in die 
StVV eingebracht. 
 

Antrag der CDU-Fraktion 
„Beschluss der 51. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
der Landeshauptstadt Potsdam am 08.05.2002 
Werbesatzung   Vorlage 02/SVV/0247 
Bis Dezember (2002) ist eine geänderte Werbesatzung zu erarbeiten. 
Folgende Vorgaben sind dabei zu berücksichtigen: 

• Rechtssicherheit für die Werbetreibenden 
• Förderung des Wettbewerbs in der Werbewirtschaft 
• Verwendung internationaler Formate und 
• die Sicherung der Einnahmen für die Stadt. 
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Begründung: 
Im Zuge der Beratung der DS 02/SVV/0048 der CDU-Fraktion zur Werbesat-
zung der Landeshauptstadt Potsdam ist deutlich geworden, dass die beste-
hende Werbesatzung nicht konsequent umgesetzt wird. 
Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass eine Überarbeitung der Satzung not-
wendig ist. Die o. a. Vorgaben sollen dabei berücksichtigt werden.“ 
 
Satzungsentwurf der FDP zur neuen Werbesatzung 
Die FDP-Fraktion sah sich veranlasst, in Abstimmung mit Gewerbetreiben-
den und Denkmalschützern eine praxisgerechte und moderne Werbesatzung 
zu erarbeiten und in die Stadtverordnetenversammlung einzubringen. 
Der am 22.01.2003 eingebrachte Entwurf enthält wertvolle inhaltliche Anre-
gungen für die vorliegende grundlegende Überarbeitung der Werbesatzung, 
zum verwaltungsseitigen Verfahren und zum Erarbeitungsprozess.  
Dennoch konnte die von der FDP vorgelegte Satzung aus formellen Gründen 
nicht beschlossen werden, da 

• die erforderlichen Beteiligungsverfahren (der Bürger und der Träger öf-
fentlicher Belange) nicht durchgeführt worden waren,  

• die Satzung in ihrer zeichnerischen Anlage mit der Abgrenzung der ein-
zelnen Zonen nicht hinreichend bestimmt war,  

• der Satzung eine ausführliche Begründung fehlte, die zumindest die vor-
genommenen Gebietsabgrenzungen und die getroffenen Regelungen 
nachvollziehbar gemacht hätte.  

Es ist jedoch festzuhalten, dass die Inhalte und Intentionen des Satzungs-
entwurfes der FDP im Rahmen der Überarbeitung dieser Werbesatzung Be-
rücksichtigung fanden.  

 
Ziele der überarbeiteten Werbesatzung 
Die nunmehr vorliegende Satzung soll, um ihre Überprüfbarkeit und Handhabbarkeit 
zu verbessern, für ausgewählte und abgegrenzte Teilgebiete in der Landeshaupt-
stadt Potsdam gelten. Individualität und Unterschiedlichkeit der einzelnen Stadtge-
biete erfahren bei diesem Ansatz eine stärkere Berücksichtigung und Würdigung. 
Die Satzung ist in die städtebauliche Gesamtentwicklung eingebunden, entspricht 
grundsätzlich den Zielen der Stadtentwicklung und steht im Einklang mit dem wirk-
samen Flächennutzungsplan und den daraus abgeleiteten Verfahren der Verbindli-
chen Bauleitplanung. 
Neben den rechtlichen Voraussetzungen für eine positive Steuerung der Gestaltung 
der Werbeanlagen für den Teilbereich Babelsberg wird mit Hilfe dieser Satzung e-
benso die Qualifikation des Stadtbildes und ein Umgebungsschutz gestalterisch 
empfindlicher Gebiete vor optischer Beeinträchtigung durch Werbeanlagen und Wa-
renautomaten angestrebt. 
Dabei wird auch dem Bedarf insbesondere der gewerblichen Wirtschaft nach Wer-
bung, notwendiger Darstellung ihrer Angebote und der Erkennbarkeit von Betriebs-
standorten entsprochen.  
 
Die Notwendigkeit der besonderen Anforderungen an Art, Größe, Gestaltung und 
Anbringungsort der Werbeanlagen und Warenautomaten (sowie für den Ausschluss 
bestimmter Werbeanlagen oder Warenautomaten) wird mit folgender Zielstellung 
begründet: 
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• Wahrung der gestalterischen Ruhe von ausschließlich oder überwiegend wohn-
genutzten Gebieten. Eine Störung der städtebaulich - gestalterischen Qualität soll 
vermieden werden. 

• In den Randlagen zu schützenswerten Gebieten soll das berechtigte Werbeinte-
resse nicht zu Lasten gestalterisch schützenswerter Nachbarschaft umgesetzt 
werden. Dieser Aspekt wird durch die geeignete Ausrichtung der Werbung und / 
oder den verträglichen Umfang der Werbung berücksichtigt. 

• Die Qualität und landschaftliche Einbettung Potsdams in die offene (Kultur-) 
Landschaft soll bewahrt werden. Hierzu werden notwendige spezifische Anforde-
rungen für denkbar kritische Lagen formuliert.  

• Die erforderliche Rechtssicherheit für die Werbetreibenden und Anwender ist 
wiederherzustellen, der Wettbewerb in der Werbewirtschaft zu fördern, es sollen 
internationale Formate Verwendung finden und die Einnahmen für die Stadt sind 
zu sichern.  

• Was für das einzelne Baugrundstück bzw. Haus gilt, muss sinngemäß auch An-
wendung auf den Straßenzug finden; es werden folgerichtig Regelungen für das 
öffentliche Straßenland getroffen. 

Die Satzung ist nicht dazu geeignet, Werbeanlagen aus dem Stadtbild zu verbannen. 
Sie soll vielmehr dafür Sorge tragen, dass Werbeanlagen so gestaltet werden, dass 
sie das Stadtbild einerseits nicht stören, beeinträchtigen oder verunstalten, anderer-
seits durch ihre Vielfalt in entsprechenden Formen zur positiven Entwicklung des 
Stadtbildes im Sinne einer Pflege des städtebaulichen Gesamtgefüges beitragen. 
 
An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die einschlägigen Be-
stimmungen des Denkmalschutzes durch vorliegende Werbesatzung nicht außer 
Kraft gesetzt werden. Da es sich bei Babelsbergs historischer Bebauung i. d. R. um 
eingetragene Denkmale handelt, haben die Belange des Denkmalschutzes Priorität. 
Für sämtliche Maßnahmen des Bauens und der Nutzung ist eine denkmalrechtliche 
Erlaubnis erforderlich. 
 
Kurzer geschichtlicher Abriss der baulichen Entwicklung Babelsbergs  
Die erste Ansiedlung auf dem Gebiet des heutigen Potsdamer Stadtteils Babelsberg 
war das auf einer Erhebung in der Nutheniederung gelegene Dorf Neuendorf, ein 
Rundplatzdorf mit einer Kirche auf dem Anger. Diese Siedlungsform ist als frühdeut-
sche Siedlung aus einem slawischen Rundweiler hervorgegangen.  
Der im Landbuch Kaiser Karls IV. 1375 erwähnte Ort wurde mehrfach verpfändet und 
im Dreißigjährigen Krieg stark beschädigt. Erst 1737 kamen neue Ansiedler. Die 
Lehmfachwerkbauten wurden um 1850 durch massive Häuser ersetzt. Anstelle der 
alten Fachwerkkirche (erbaut 1585) trat 1850 bis 1852 ein von Ziller nach dem Vor-
bild der Gereonskirche in Köln entworfener Backsteinbau (ausgebrannt 1945). 
Nordöstlich des alten Dorfes entstand ab 1750 eine Weber- und Spinnerkolonie 
(Weberviertel), nach der Herkunft ihrer Bewohner (böhmischer Emigranten) "nowa 
ves" (tschechisch: "Nowawes" dt. "neues Dorf") benannt. In der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts entwickelte sich Nowawes zum Industriestandort. Die vor allem an 
der Nuthe und an der Eisenbahnstrecke Berlin - Potsdam entstehende Textilindustrie 
führte bald zu einer Verschmelzung mit dem alten Dorf Neuendorf, die 1907 auch 
verwaltungstechnisch vollzogen wurde. Das Rathaus wurde nach einem Entwurf von 
O. Kerwin 1898/1899 erbaut. Nowawes erhielt 1924 Stadtrecht. Seit der Anlage einer 
Bahnstation 1862 zwischen Nowawes und dem Griebnitzsee entstand die Villenkolo-
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nie Neubabelsberg. Nowawes und Neubabelsberg wurden 1938 zur Stadt Babels-
berg zusammen geschlossen, die schließlich 1939 mit Potsdam vereinigt wurde. 
 
 
Von der Werbesatzung nicht erfasste Gebiete 
Die außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs befindlichen Gebiete im Teilbereich 
Babelsberg gehören entweder dem baulichen Außenbereich gemäß § 35 BauGB an 
oder werden als nicht regelungsbedürftige Teile des Teilbereichs Babelsberg im Sin-
ne dieser Satzung betrachtet. 
Regelungen nach § 81 (1) S. 1 Nr. 2 BbgBO zu Teilbereichen innerhalb des räumli-
chen Geltungsbereiches, die dem Außenbereich angehören, sind rechtlich ausge-
schlossen (§ 81 (8) S. 2 BbgBO).  
Die Gebietsabgrenzungen dürfen schon deshalb nicht als eine verbindliche Aussage 
zur Abgrenzung der “im Zusammenhang bebauten Ortsteile” gemäß § 34 BauGB 
missverstanden werden. Aufgrund der Tatsache, dass die Außenbereichsflächen und 
nicht regelungsbedürftigen Flächen plangrafisch und innerhalb des Satzungstextes 
nicht differenziert wurden, ist die Abgrenzung der Flächen des Innenbereichs gemäß 
§ 34 BauGB aus planungsrechtlicher Sicht nicht Gegenstand dieser Satzung.  
 
Rechtsgrundlagen der überarbeiteten Werbesatzung 
Die Werbesatzung fußt auf den Bestimmungen des § 81 ‚Örtliche Bauvorschriften‘ 
der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO). 
Gemäß § 81 Abs. 1 der Brandenburgischen Bauordnung gilt folgende Regelung: 
 
(1) Die Gemeinden können örtliche Bauvorschriften erlassen über 
 
1. besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen und ande-
rer Anlagen und Einrichtungen sowie die Notwendigkeit oder das Verbot von Einfrie-
dungen, 
 
2. besondere Anforderungen an die Art, die Größe, die Gestaltung, die Farbe und 
den Anbringungsort der Werbeanlagen und Warenautomaten sowie den Ausschluss 
bestimmter Werbeanlagen und Warenautomaten, 
 
3. eine besondere Erlaubnispflicht für Werbeanlagen, die ohne Baugenehmigung 
errichtet werden dürfen, soweit für diese Werbeanlagen besondere Anforderungen 
nach Nummer 2 bestehen, 
 
4. eine besondere Anzeigepflicht für Werbeanlagen, die ohne Baugenehmigung be-
fristet errichtet werden dürfen. 
 
Die Gemeinde kann die örtlichen Bauvorschriften nach Satz 1 Nr. 1 und 2 erlassen, 
soweit dies zur Verwirklichung baugestalterischer und städtebaulicher Absichten o-
der zum Schutz bestimmter Bauten, Straßen, Plätze oder Ortsteile von geschichtli-
cher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung sowie von Baudenkmälern und 
Naturdenkmälern erforderlich ist. 
 
Absatz 1 regelt die Befugnisse der Kommunen, örtliche Bauvorschriften in Form von 
Gestaltungssatzungen und Werbesatzungen zu erlassen.  
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Aus Nummer 1 ergibt sich die Ermächtigung für Gestaltungssatzungen. 
 
Die Nrn. 1 bis 4 des § 81 der BbgBO definieren im einzelnen, was Gegenstand die-
ser örtlichen Bauvorschriften, also hier der Werbesatzung, sein kann.  
 
Nummer 2 ermächtigt zu speziellen Werbesatzungen.  
 
Innerhalb der Nummer 3 eröffnet der Gesetzgeber die Möglichkeit, eine besondere 
Erlaubnispflicht für Werbeanlagen auszulösen, die keiner Baugenehmigung nach § 
55 (8) der BbgBO bedürfen, soweit an diese Werbeanlagen zumindest eine besonde-
re Anforderung nach Nummer 2 gestellt wird.  
In diesem Kontext sind die Bestimmungen des § 61 (2) BbgBO anzuführen, welcher 
die Zuständigkeit der Gemeinde oder des Amtes für die Zulassung von Werbeanla-
gen regelt, für den Fall, dass diese nach § 55 von der bauaufsichtlichen Genehmi-
gung freigestellt sind, jedoch durch örtliche Bauvorschrift einer sonderbehördlichen 
Erlaubnispflicht durch die Gemeinde unterworfen sind. 
Von dieser Möglichkeit macht die Landeshauptstadt Potsdam Gebrauch. Hierdurch 
kann die gewünschte zusätzliche Kontrolle für künftige Werbeanlagen innerhalb des 
Stadtgebietes gewährleistet werden.   
 
Eine (weitere) Ermächtigungsgrundlage der Kommunen zum Erlass von Werbesat-
zungen liefert § 81 (1) Satz 2 BbgBO. Hierin sind auch die Zielstellungen definiert, 
welche zum Ansatz gebracht werden müssen.  
Satz 2 fasst insofern die für alle Werbe- und Gestaltungssatzungen gemeinsam gel-
tende Bestimmung über Inhalt, Zweck und Ausmaß der Ermächtigung zusammen.  
Die vorliegende Werbesatzung ist in ihrer Gesamtheit und in ihren Einzelregelungen 
“zur Verwirklichung baugestalterischer und städtebaulicher Absichten” erfor-
derlich. 
 
In diesem Kontext sind auch die Regelungen des § 9 ‚Werbeanlagen und Warenau-
tomaten‘ der BbgBO relevant, die durch diese Werbesatzung nicht außer Kraft ge-
setzt werden.  
Dies begründet sich durch die Bestimmungen des § 9 (2) BbgBO:  
“Werbeanlagen dürfen weder bauliche Anlagen noch das Straßen-, Orts- oder Land-
schaftsbild verunstalten oder die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gefährden. 
Die störende Häufung von Werbeanlagen ist unzulässig. Werbeanlagen müssen so 
angebracht und betrieben werden, dass sie das Wohnen nicht stören. Die Sätze 1 
bis 3 gelten für Warenautomaten entsprechend.” 
Entsprechende Restriktionen sind daher nicht Gegenstand der vorliegenden Werbe-
satzung. Auf Regelungen, bspw. betreffend der zulässigen Anzahl von Werbeanla-
gen, kann daher in vorliegender Werbesatzung außer in § 5 Abs. 7 Buchstaben e 
und f verzichtet werden. 
 
Ergänzender Hinweis: Betroffene Bebauungspläne im Geltungsbereich dieser Sat-
zung, welche Regelungen zu Werbeanlagen enthalten, werden im Parallelverfahren 
geändert und werden zeitgleich mit vorliegender Werbesatzung öffentlich ausgelegt. 
Die geänderten B-Pläne werden anschließend bekanntgemacht; die Durchführung 
eines Anzeigeverfahrens ist hier nicht erforderlich. 
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Nachfolgend werden die Bestimmungen der einzelnen Satzungsparagraphen 
begründet. 
 
Zu § 1:  Räumlicher Geltungsbereich 
Zu Absatz 1: 
Hier werden die Gebiete zusammengefasst, für die Regelungen im Rahmen dieser 
Satzung getroffen werden. 
Durch die zeichnerische Darstellung, die Teil der Satzung ist, wird die eindeutige Zu-
ordnung aller Grundstücke in die jeweiligen Gebiete gewährleistet. 
Die Einteilung des Satzungsgebietes in unterschiedliche Gebiete hat zum Ziel, den 
jeweiligen Besonderheiten und dem unterschiedlichen Grad der Schutzwürdigkeit der 
Siedlungsstrukturen im Geltungsbereich dieser Satzung in angemessener Form zu 
entsprechen. 
 
Gestalterisches Ziel für das „Gebiet zur Erhaltung des Denkmalbereichs Nowa-
wes“ ist der Schutz und die Erhaltung der städtebaulichen Struktur.  
Für die als Gebiet zur Erhaltung des Denkmalbereichs Nowawes festgelegten 
Bereiche besteht eine Erhaltungssatzung gemäß § 172 Baugesetzbuch. Es handelt 
sich um Gebiete von historischer Bedeutung mit hoher Denkmaldichte. Zur Erhaltung 
der städtebaulichen Eigenart des Gebietes aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt 
bedürfen der Rückbau, die bauliche Änderung oder die Nutzungsänderung sowie die 
Errichtung baulicher Anlagen im Geltungsbereich der Erhaltungssatzung der Ge-
nehmigung.  
Die dargestellten Bereiche befinden sich in unmittelbarer Nähe zu den Sanierungs-
gebieten Babelsberg Nord bzw. Babelsberg Süd.  
Die besonderen Anforderungen an Werbeanlagen sollen dieses Schutzziel im ge-
samten Gebiet der gewachsenen Ortslage unterstützen und ergänzen, um deren Ab-
lesbarkeit und Gestaltungsqualität zu erhalten. 
 
In den ‚Gebieten zum Schutz von Baudenkmalen‘ ist eine Häufung von Einzel-
denkmalen festzustellen. Die Belange des Denkmalschutzes haben folgerichtig auch 
hier eine hohe Priorität.  
 
Die „Gebiete in Nachbarschaft zu schützenswerten Gebieten“ gelten als sog. 
„Nachbarschutzstreifen“ oder „Pufferzonen“. 
In diesen Gebieten steht die Wohnnutzung nicht primär im Vordergrund. Hier gilt es, 
den optischen Eindruck der Werbung in Einklang mit dem Schutzstatus der unmittel-
bar angrenzenden Gebiete zu bringen mit dem Ziel der Einfügung des Gebietes in 
das Ortsbild der Nachbarschaft. 
 
Stadtgestalterisches Ziel für die „Gebiete zum absolutem Schutz der Wohnfunkti-
on“ ist es, jede durch Außenwerbung verursachte optische Beeinträchtigung wirk-
sam abzuwehren, um die Qualität des Wohnstandortes nicht zu mindern.  
Die Wohnfunktion bildet hier die dominante und schützenswerte Größe und ist daher 
bestimmend für die stadtgestalterische Gesamtprägung dieses Gebietes. Dem müs-
sen sich die gewerbewirtschaftlichen Interessen deutlich unterordnen. Folgerichtig 
werden für dieses Gebiet die restriktivsten Regelungen getroffen.  
Gleichwohl soll der Wettbewerb in der Werbewirtschaft auch in diesem sensibelsten 
Gebiet, bei gleichzeitiger Rechtssicherheit für die Werbetreibenden, gefördert wer-
den.  
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Auch in den „Gebieten zum vorrangigem Schutz der Wohnfunktion“ ist das Woh-
nen die dominante Größe, die den vorrangigen Schutz erfordert. Daher gilt es auch 
hier, durch Außenwerbung verursachte optische Beeinträchtigungen wirksam zu 
mindern. Aufgrund der etwas stärkeren Durchmischung mit nicht störendem Gewer-
be und Dienstleistern etc. kommen hier weniger restriktive Regelungen zur Anwen-
dung. 
 
Die gestrichelt rot umrandete Teilfläche des Bebauungsplans Nr. 45 ‚Karl-Marx-
Straße‘ ist durch die (vorwiegend reine) Wohnfunktion geprägt. Das Orts- und Stra-
ßenbild dieses Bereiches Babelsbergs soll vor unmaßstäblichen und überfrachten-
den Werbeanlagen wirksam und nachhaltig geschützt werden. 
 
Die gestrichelt grün umrandeten Teilflächen südlich der Großbeerenstraße 
Hier dominiert die Nutzung durch verschiedenartigste Gewerbetätigkeiten. Das Woh-
nen ist in diesem Bereich als untergeordnet einzustufen und löst daher (im Gegen-
satz zu den o. g. Wohnfunktionen) keinen (absoluten oder vorrangigen) Schutz aus. 
Entsprechend der geringen Empfindlichkeit gegenüber Beeinträchtigungen durch 
Außenwerbung kommt hier der freizügigste Zulassungskatalog zur Anwendung.  
 
Die „Flächen von Hauptverkehrsstraßen“ erfassen die öffentlich gewidmeten Ver-
kehrsflächen der großen, stadtteilverbindenden Magistralen im Teilbereich Babels-
berg.  
Das gestalterische Ziel für die „Flächen von Hauptverkehrsstraßen“ besteht darin, die 
Werbeanlagen nicht auf die oben beschriebenen Gebiete selbst auszurichten, son-
dern allein auf den Verkehr. Da in diesem Gebiet kaum sensible bzw. schützenswer-
te Nutzungen vorhandenen sind, wird hier eine relativ großzügige Regelung als sinn-
voll erachtet.  
Für die öffentlichen Verkehrsflächen besteht darüber hinaus die ergänzende Mög-
lichkeit der Feinsteuerung durch die jeweils erforderlichen straßenrechtlichen Erlaub-
nisse und die Absicht, für jeweilige bestimmte Typen von Werbeanlagen (beispiels-
weise Werbesäulen oder Werbetafeln etc.) eine vertragliche Konzessionierung von 
privatwirtschaftlichen Partnern vorzusehen, die eine konkretisierende Eingrenzung 
ermöglicht. 
 
 
Zu Absatz 2: Die Regelung dient der Klarheit  der Anwendung bei Grundstücken, die 
eine Gbeietsabgrenzung überschreiten.  
 
Zu Absatz 3: 
Die zeichnerische Darstellung ist die farbige Darstellung des Teilbereichs Babelsberg 
i. M. 1 : 10.000.  
Hier werden u. a. die von der Satzung überdeckten Gebiete, die „Flächen von Haupt-
verkehrsstraßen“, die Stadtgrenze, die Grenze des Teilbereichs sowie die Grenze 
des räumlichen Geltungsbereichs dargestellt. Dies erleichtert die Handhabbarkeit 
und dient darüber hinaus der Klarheit der Satzungsregelungen.  
 
 
Zu § 2:  Abmessungen und Flächenmaße der Werbeanlagen 
Zu Absatz 1:  
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Es wird dargelegt, worauf sich die Abmessungen und Flächenmaße beziehen.  
Der „umfassende“ Flächeninhalt entsteht innerhalb der äußeren umschreibenden 
Linie der Werbeanlage.  
Relevant für die erlaubte Größe von Werbeanlagen ist allein der Flächeninhalt, nicht 
die durch das Bogenformat implizierte Proportion Höhe x Breite.  
Es wird insofern die eindeutige Handhabung der Satzung sichergestellt. Dies dient 
der Klarstellung sowie der Bestimmtheit der Satzung.  
 
Zu Absatz 2: 
Der Begriff der Sammelwerbeanlage wird definiert. Dies dient der Vermeidung von 
Missverständnissen und somit zur Klarstellung sowie der Bestimmtheit der Satzung. 
 
Zu § 3:  Erlaubnispflicht 
Zu Absatz 1: 
§ 81 (1) Nr. 3 der BbgBO ermöglicht es, eine Erlaubnispflicht auch für genehmi-
gungsfreie Werbeanlagen auszulösen. Von dieser Möglichkeit macht die Stadt Pots-
dam Gebrauch, weil durch die liberalisierte Bauordnung ein großer Teil bislang ge-
nehmigungspflichtiger Bauvorhaben nun nicht mehr genehmigungspflichtig ist, und 
wegen der stadtgestalterischen Bedeutung der Werbeanlagen über diese Regelung 
der Erlaubnispflicht eine zusätzliche Kontrolle auch für nicht genehmigungspflichtige 
Bauvorhaben eingeführt werden soll.  
Dies führt zu einer Verpflichtung desjenigen, der eine Werbeanlage errichten will, die 
nicht genehmigungspflichtig ist, eine Erlaubnis einzuholen. Die Untere Bauaufsicht 
prüft den Antrag anschließend anhand der Regelungen dieser Satzung.  
Die Erlaubnispflicht bleibt eingegrenzt auf Werbeanlagen an der Stätte der Leistung mit einer 
Größe von mehr als 1,0 qm bis zur Schwelle der Genehmigungsfreiheit nach § 55 (8) Nr. 1 
BbgBO. Einbezogen in die Erlaubnispflicht werden auch die in § 55 (8) Nr. 8 BbgBO von der 
Genehmigung freigestellten Anlagen, um sicherzustellen, dass die Einhaltung der Satzungs-
regelungen präventiv geprüft werden kann, und so Auseinandersetzungen im Rahmen von 
ordnungsbehördlichen Verfahren zu vermeiden. 
 
Zu Absatz 2: Die Regelung dient der Klarheit in der praktischen Anwendung..  
 
 
Zu § 4:  Allgemeine Anforderungen an Werbeanlagen und Warenautomaten im 
gesamten Geltungsbereich 
 
§ 4 beinhaltet die grundsätzlichen Anforderungen an Werbeanlagen.  
 
Werbeanlagen sind ein Element im städtebaulichen Kontext und fördern Kommerz, 
Information und Kommunikation. Die verschiedenen Werbeanlagen sind raumwirk-
same Elemente, die unterschiedliche Aufgaben im städtischen Gefüge übernehmen. 
Allein durch die Standortwahl, die Aufstellung oder das Anbringen von Werbeanlagen 
wird das Erscheinungsbild des Stadtraums verändert und kann eine Situation ge-
stützt oder gestört werden. Die Wahl des Standortes und die Art der Werbeanlagen 
bedingen sich dabei wechselseitig und beeinflussen die Wirkung der Werbeanlagen. 
Die Standortwahl und das Erscheinungsbild der Werbeanlagen müssen nach den 
unterschiedlichen baulichen, stadtgestalterischen und landschaftlichen Charakteristi-
ka eines Ortes erfolgen. Diese bestimmen, wo und welche Werbeanlagen plaziert 
werden können, ob sie beleuchtet oder unbeleuchtet sind und welche Formate sie 
haben dürfen. 
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Dem gegenüber steht das berechtigte Interesse der Wirtschaft, mittels Anlagen der 
Außenwerbung die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zu ziehen. Die Bot-
schaften auf Werbeanlagen sollen aus der Sicht der Werbetreibenden einen mög-
lichst großen Personenkreis erreichen, das heißt einen hohen Wirkungsgrad erzie-
len. Wichtige Kriterien für die Standortwahl sind daher die Frequenz, mit der städti-
sche Räume benutzt werden, und die Bewegungsgeschwindigkeit der Bewohner, die 
sich in diesen städtischen Räumen bewegen. 
Weil Werbung, insbesondere Werbung an Gebäuden, oftmals nur einen untergeord-
neten Raum einnimmt und zudem in der Regel nachträglich angebracht wird, muss 
leider häufig nicht die gleiche gestalterische Sorgfalt beobachtet werden, die bei dem 
Entwurf von Gebäuden die Regel darstellt. Da Werbung intensiv auf den öffentlichen 
Raum wirkt – das ist schließlich die Absicht von Werbung – hat sie beachtliche stadt-
gestalterische Auswirkungen. 
 
Gebäude werden nach bestimmten Gestaltungsprinzipien entworfen, die es bei der 
Positionierung von Werbeanlagen zu berücksichtigen gilt. 
Dazu gehören 
• die Proportionen eines Gebäudes, 
• das Verhältnis von geschlossenen zu transparenten Wand- bzw. Fensterflächen, 
• die Gliederung der Fassade, 
• Lochfassaden, 
• gliedernde Fassadenelemente, 
• die Dachform und  
• die Nutzung eines Gebäudes in den einzelnen Geschossen.  
Fassaden werden durch das Wechselspiel von Fenster- und Wandflächen sowie die 
Verwendung verschiedener Materialien und Farben gegliedert. Fensterflächen sollten 
grundsätzlich werbefrei sein, d. h. nicht zugeklebt oder verhängt, die Fassadenglie-
derung des Gebäudes sollte stets sichtbar bleiben. In Abhängigkeit von der Fassa-
dengliederung bieten sich Brüstungsflächen für das Montieren von Werbung an. 
Gliedernde Linien in der Fassade, die durch Farb-, Material- oder Wechsel der Fas-
sadenelemente entstehen, geben die Begrenzung der Werbeelemente vor. Eine Ü-
berschreitung dieser Konturen ist auszuschließen. 
Werbeanlagen, gleich welcher Art (Schriften, Schilder, Transparente, Automaten), 
müssen eingebunden sein in die Architektur, die sie trägt. Sie dürfen die Konstrukti-
ons- und Gestaltungsmerkmale des Gebäudes nicht verleugnen oder überspielen. 
Was für das einzelne Haus gilt, muss sinngemäß auch Anwendung auf den Straßen-
zug und das Stadtquartier finden. 
Laufende Schrift- und Leuchtbänder sowie Blinklichter würden die Schutzfunktion 
innerhalb der Teilgebiete dieser Satzung stören und werden demzufolge ausge-
schlossen. 
In der jüngsten Vergangenheit nimmt die Tendenz der Außenwerbung zu, auf spie-
gelnde und bewegliche Elemente auszuweichen. Spiegelungen und sich bewegende 
Werbeelemente sind als nicht unerhebliche Beeinträchtigung des Straßen- und Orts-
bildes anzusehen und sollen daher in den schützenswerten Gebieten durch die Sat-
zung ausgeschlossen werden. 
 
Die Satzung ist in ihrer Gesamtheit und in ihren Einzelregelungen „zur Verwirklichung 
baugestalterischer und städtebaulicher Absichten erforderlich“. 
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Zu § 5:  Gebietsbezogene Anforderungen an Werbeanlagen und Warenautoma-
ten 
 
Grundsätzlich bestimmen Stadtgestalt und Nutzung eines Gebietes die städtebau-
lich-ästhetische Empfindlichkeit gegenüber Werbung im Stadtraum. 
 
 
Absatz 1:  
‚Gebiet zur Erhaltung des Denkmalbereichs Nowawes‘ 
 
Die Weber- und Spinnerkolonie wurde auf Befehl Friedrichs II. ab 1751 für böhmi-
sche Kolonisten gebaut. Viele der 150 charakteristischen Weberhäuser, in denen 
seinerzeit über 100 Webstühle standen, bestimmen heute noch das Straßenbild. Ge-
nau wie viele der später hinzugekommenen Gründerzeitbauten sind sie aufwändig 
saniert worden und geben dem heute wieder sehr lebendigen Quartier zwischen Alt 
Nowawes, Rudolf-Breitscheid-Straße und Weberplatz seine einzigartige Atmosphäre. 
 
Die Bedeutung des Denkmalbereichs Nowawes innerhalb von Babelsberg, in Nach-
barschaft zum Park Babelsberg erfordern Rahmenbedingungen für die Gewerbetrei-
benden, die zu einem Ausgleich zwischen den zum Teil unterschiedlichen Interes-
senlagen bzgl. der Anbringung von Anlagen der Außenwerbung führen.  
 
Das Bedürfnis der Gewerbetreibenden nach Werbung und Präsentation soll Berück-
sichtigung finden - wie die Erhaltung und Pflege des denkmalgeschützten Stadtteils 
als Wohn- und Kulturstandort sowie als attraktiver Anziehungspunkt für Besucher.  
Die sich daraus aus partieller Betrachtung ergebenden teilweise widersprüchlichen 
Interessenlagen im Hinblick auf die Zulässigkeit von Werbeanlagen sollen miteinan-
der abgewogen und zu verträglichen Kompromissen entwickelt werden. Durch die 
Benennung der einzuhaltenden Gestaltungsgrundsätze soll die Grundlage für eine 
nachvollziehbare Entscheidungsfindung bei allen die Wahrnehmung der Außenwer-
bung beeinflussenden Faktoren ermöglicht werden.  
 
Übergeordnetes Ziel und erklärte baugestalterische und städtebauliche Absicht die-
ser Satzung ist es, das qualifizierte Stadtbild dieses Gebiets künftig vor unmaßstäbli-
chen oder überfrachtenden Werbeanlagen wirksam und nachhaltig zu schützen.  
 
Durch § 5 Abs. 1 Buchstabe a) wird sichergestellt, dass Werbeanlagen nur auf dem 
Grundstück (der Stätte der Leistung) angebracht werden, auf dem das Gewerbe / der 
Beruf ausgeübt wird bzw. das Produkt angeboten wird, dem die Werbung gilt. Es 
muss also ein enger Funktionszusammenhang zwischen der Nutzung des Hauses 
und der Werbung bestehen.  
Dieser denkmalgeschützte Bereich soll nicht für Werbeanlagen für dort nicht ansäs-
sige Betriebe oder für reine Markenwerbung (Fremdwerbung) zur Verfügung stehen.  
 
Durch den Buchstaben b) ist gewährleistet, dass der für Werbung zur Verfügung 
stehende Flächeninhalt, entsprechend der Gestaltung des Gebietes, trotz der getrof-
fenen Restriktion ausreichend werbewirksam ist.  
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Die Gesamtausprägung des Orts- und Straßenbildes bleibt sichtbar und somit erleb-
bar. Die Regelung dient der Stadtbildpflege. 
 
Buchstabe c): Die Forderung wird im Hinblick auf den besonderen Charakter inner-
halb des ‚Gebietes zur Erhaltung des Denkmalbereichs Nowawes erhoben. Die auf-
geführten Tagesleucht-, Signal- und Reflexfarben sowie Leuchttransparente würden 
den besonderen baulich-architektonischen Charakter dieses Teilgebietes der Sat-
zung empfindlich stören und sind demzufolge nicht erlaubt. 
 
Die Regelung in Buchstabe d) dient der jeweiligen Ortsbildpflege, indem die seitli-
chen und rückwärtigen Fassaden von jeder Werbung freizuhalten sind; die Werbung 
ist in der Erdgeschosszone der Bebauung bis zur Brüstung des 1. Obergeschosses 
anzubringen, um so die Charakteristik des ‚Gebietes zur Erhaltung des Denkmalbe-
reichs Nowawes nicht zu beeinträchtigen.  
 
Durch die Einschränkung auf Schriftzüge in Einzelbuchstaben und Zeichen als Rege-
lungsgehalt des Buchstaben e) soll die Erlebbarkeit der Fassade sichergestellt blei-
ben. Schriftzüge sind auf Nahwirkung ausgelegt und richten sich in erster Linie an 
Passanten. Sie bewerben meistens im Erdgeschoss liegende Läden und Gastrono-
mie und sind deshalb auf die Erdgeschosszone zu beschränken (vergleiche Begrün-
dung zu Buchstabe f). Die Bauten in diesem Bereich bestehen fast ausschließlich 
aus 2-3 - geschossigen Wohnhäusern. Sie sind deshalb kleinteilig im Maßstab. Wer-
beanlagen müssen sich diesen Voraussetzungen anpassen. Die Gefahr einer über-
dimensionierten Werbung im Erdgeschossbereich soll dadurch abgewehrt werden, 
dass Höchstmaße für die Buchstaben vorgeschrieben werden. Auf eine Längenbe-
grenzung wurde verzichtet, da bei der notwendigen Schrägansicht Reklameaufschrif-
ten in der Buchstabenfolge sehr weit auseinandergezogen werden müssten. 
Durch die Regelung des Buchstaben e) soll auch dem besonderen Gebietscharakter 
entsprochen werden. 
 
Die in Buchstabe f) getroffene Regelung verhindert, dass Werbeanlagen als Ausle-
ger zu weit in den Straßenraum hineinragen und das Straßenbild hierdurch erheblich 
beeinträchtigt wird. In der Schrägansicht des Fußgängers würden die Gebäude an-
sonsten in einem Maße abgedeckt, dass von einem Einfügen der Werbung in das 
Orts- und Straßenbild nicht mehr gesprochen werden könnte.  
Ferner wird sichergestellt, dass der für Werbung zur Verfügung stehende Flächenin-
halt, entsprechend der Gestaltung des Gebietes, trotz der Restriktion ausreichend 
werbewirksam bleibt.  
Ausleger sind in der Erdgeschosszone der Bebauung bis zur Brüstung des 1. Ober-
geschosses anzubringen, um so die Charakteristik des ‚Gebietes zur Erhaltung des 
Denkmalbereichs Nowawes nicht zu beeinträchtigen.  
Die Rücksicht auf Baudenkmale erfordert darüber hinaus eine weitere Beschränkung 
bzgl. der zulässigen Farben von Trägern der zulässigen Ausleger; hierdurch sollen 
den Gebietscharakter störende ‚farbliche Entgleisungen‘ wirksam unterbunden wer-
den. Die Regelungen des Buchstaben f) dienen der Stadtbildpflege. 
 
Durch die Regelung in Buchstabe g) wird erreicht, dass der für Werbung zur Verfü-
gung stehende Flächeninhalt, entsprechend der Gestaltung des Gebietes, trotz Re-
striktion ausreichend werbewirksam ist. Die Einbeziehung der Fensterglasflächen für 
Werbung bewirkt, in unverträglicher Form, eine starke Beeinträchtigung und muss 
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auf ein erträgliches Maß reduziert werden. Durch die Flächenbeschränkung bleibt die 
architektonische Gesamtausprägung der Fassaden sicht- und somit erlebbar. Die 
Zulässigkeit von Beschichtungen auch in den Obergeschossen stellt auf den (selte-
nen) Sachverhalt ab, dass sich die (gewerbliche) Nutzung, für die geworben werden 
soll, nicht in der Erdgeschosszone befindet. Die Regelung dient der Stadtbildpflege. 
 
Die in Buchstabe h) getroffene Regelung gewährleistet, dass Schaukästen im ‚Ge-
biet zur Erhaltung des Denkmalbereichs Nowawes erlaubt sind. In diesem Kontext ist 
die vergleichsweise starke Prägung des Gebietes durch gastronomische Einrichtun-
gen (Speise- und Getränkekarten in Schaukästen) relevant. Der zu diesem Zwecke 
zur Verfügung stehende Flächeninhalt bleibt trotz der Einschränkung auf 0,5 qm aus-
reichend werbewirksam.  
 
Buchstabe i) regelt, dass die Hauptschirmflächen von Markisen und Sonnenschir-
men nicht als Werbeträger dienen dürfen; aus diesem Grund erfolgt die Einschrän-
kung zulässiger Werbung auf die Bordüren von Markisen und Sonnenschirmen. 
Durch die erlaubte Bordürenhöhe von 25 cm i.V.m. der prozentualen Beschränkung 
auf 60% wird jede unmaßstäbliche und dem Gebietscharakter zuwiderlaufende Ü-
berdimensionierung wirksam ausgeschlossen.  
Eine erhebliche Beeinträchtigung der Fassaden bilden breite Korbmarkisen. Sie ver-
schatten das Erdgeschoss, bilden eine starke, nicht erwünschte horizontale Zäsur 
der Fassade und zerschneiden vertikale Gliederungselemente. Es sind daher nur 
einklappbare bzw. einrollbare Markisen erlaubt.  
Ergänzender Hinweis: Die Genehmigung von Markisen und deren zulässiger Anbrin-
gungsort wird nicht innerhalb vorliegender Satzung geregelt.  
 
Die Sichtbarmachung der Werbeanlagen auch am Abend und in der Nacht zählt zu 
den wesentlichen Aufgaben der Werbung. Zulässig sind von innen leuchtende, hin-
terleuchtete und angestrahlte Werbeanlagen. Die in Buchstabe j) getroffene Rege-
lung sichert, dass bei Lichtwerbung jede Blendung von Passanten und Anliegern 
vermieden wird.  
Ein Lichtaustritt darf lediglich seitlich oder zur Fassade in schmaler Kontur zur Straße 
erfolgen. 
In der Regel flach anliegende, unbeleuchtete Werbeanlagen dürfen mit einem ver-
deckten Punktstrahler angestrahlt werden. 
 
Ausgeschlossen werden dagegen alle Arten bewegten oder wechselnden Lichtes 
(vgl. auch Begründung zu § 5 ‚Allgemeine Anforderungen an Werbeanlagen und Wa-
renautomaten im gesamten Geltungsbereich‘). Eine Zulassung müsste zu Beein-
trächtigungen der Nachbar-Werbeanlage führen und damit einen Anpassungszwang 
mit dem Ergebnis eines Übermaßes von unerwünschten Lichteffekten führen. Dass 
solche Lichtanlagen durchaus auch ihren ästhetischen Reiz haben können, zeigen 
Jahrmärkte, Großstadtboulevards und Vergnügungsviertel, die ihren Glitzer vor allem 
nachts ausstrahlen, tagsüber durch ein Übermaß technischer Einrichtungen und Ma-
terialimitationen jedoch einen eher tristen Eindruck vermitteln. Für den Potsdamer 
OT Babelsberg erscheint eine solche Art der Werbung jedoch als nicht angemessen.  
 
Warenautomaten sind im Gebiet zur Erhaltung des Denkmalbereichs Nowawes aus-
geschlossen, da deren Aufstellung regelmäßig mit einer negativen Wirkung auf das 
Stadtbild verbunden ist.  
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Absatz 2 gewährleistet, dass die zu beachtenden Vorgaben für Einrichtungen des 
Lebensmitteleinzelhandels innerhalb des Gebietes gelockert werden können und 
unter Berücksichtigung der übrigen Voraussetzungen Werbung ermöglicht werden 
soll. 
Die bevorzugte Behandlung des Lebensmitteleinzelhandels begründet sich durch 
seine wichtige Funktion innerhalb des Gebiets zur Erhaltung des Denkmalbereichs 
Nowawes: Durch sie wird die Versorgung der Wohnbevölkerung mit Gütern des täg-
lichen Bedarfs (auch und gerade für die nicht motorisierte Bevölkerung) gesichert.  
Absatz 2 besagt darüber hinaus, dass Einrichtungen des Lebensmitteleinzelhandels 
mit Werbeanlagen am Gebäude (...) werben dürfen. Die Art und der Umfang der Re-
gelung werden definiert.  
Für alle beschriebenen Gebiete werden einheitliche Regelungen betreffend der er-
laubten Flächengrößen von ( nicht amtlichen) Hinweisschildern auf öffentlichen Ver-
kehrsflächen getroffen. Auch der Absatz 3 dient insofern der Orts- bzw. Stadtbild-
pflege.  
Die Funktionsfähigkeit von Hinweisschildern wird durch die Flächenbeschränkung 
nicht beeinträchtigt.  
Darüber hinaus ist hier der Aspekt der Wiedererkennung von großer Bedeutung. Die 
Hinweisschilder der Landeshauptstadt sollen im Zuge eines einheitlichen Erschei-
nungsbildes der Landeshauptstadt in der Öffentlichkeitsdarstellung (gleichartige Au-
ßendarstellung) künftig in ihrer Gesamtheit (annähernd) gleich groß und einheitlich 
gestaltet werden. 
 
Absatz 4:  
Der Regelungsgehalt und die Regelungstiefe für die ‚Gebiete zum Schutz von 
Baudenkmalen‘ orientieren sich im wesentlichen an den Regelungen zum Gebiet 
zur Erhaltung des Denkmalbereichs Nowawes. Es handelt sich um denkmalge-
schützte Bauanlagen, die Beachtung verdienen, oder um Ensembles, die besonders 
charakteristisch sind und die Stadtbildqualität fördern.  
 
Übergeordnetes Ziel und erklärte baugestalterische und städtebauliche Absicht ist 
es, das qualifizierte Stadtbild auch dieser Gebiete künftig vor unmaßstäblichen oder 
überfrachtenden Werbeanlagen nachhaltig zu schützen.  
 
Aufgrund der charakterlichen Verwandtschaft kommen hier im Ergebnis nur marginal 
abweichende Regelungen zur Anwendung.  
 
Im Einzelnen:  
(In Klammern die entsprechende Regelung betreffend der ‚Gebiet zur Erhaltung des 
Denkmalbereichs Nowawes‘ zum Vergleich.) 
• nicht beleuchtete Warenautomaten sind zulässig (sind unzulässig) 
 
Eine Störung, Beeinträchtigung oder Verunstaltung des Straßen- oder Ortsbildes 
durch das Aufstellen von unbeleuchteten Warenautomaten ist nicht zu befürchten.  
Alle weiteren Restriktionen sind identisch mit dem Gestaltungskatalog der ‚Gebiete 
zur Erhaltung des Denkmalbereichs Nowawes‘.  
Durch den Regelungsgehalt und die Regelungstiefe kann dem besonderen Charak-
ter dieser beiden Gebiete entsprochen werden.  
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Die Anforderungen an die Art, die Größe, die Gestaltung und den Anbringungsort der 
Werbeanlagen und Warenautomaten werden im Hinblick auf die besondere Schutz-
funktion innerhalb des ‚Gebiets zur Erhaltung des Denkmalbereichs Nowawes‘ bzw. 
der ‚Gebiete zum Schutz von Baudenkmalen‘ erhoben. 
 
Betreffend des Absatzes 5 vergleiche Begründung zu Absatz 2.  
 
Bezüglich des Absatzes 6 siehe Argumentation zu Absatz 3.  
 
Die Regelungen des § 5 Absätze 1 bis 6 dienen der „Verwirklichung baugestalteri-
scher und städtebaulicher Absichten“. 
 
Absatz 7: ‚Gebiete in Nachbarschaft zu schützenswerten Gebieten‘ 
Die ‚Gebiete in Nachbarschaft zu schützenswerten Gebieten‘ sind als ‚Nachbar-
schutzstreifen‘ oder ‚Pufferzonen‘ anzusprechen.  
In der Regel befinden sie sich zwischen dem ‚Gebiet zur Erhaltung des Denkmalbe-
reichs Nowawes‘ bzw. den ‚Gebieten zum Schutz von Baudenkmalen‘ und den ‚Ge-
bieten zum (absolutem bzw. vorrangigem) Schutz der Wohnfunktion‘. 
In diesen Übergangsgebieten soll der optische Eindruck der Werbung in Einklang mit 
dem Schutzstatus der gegenüberliegenden ‚Gebiete zur Erhaltung des Denkmalbe-
reichs Nowawes / der Gebiete zum Schutz von Baudenkmalen‘ und den ‚Gebieten 
zum absolutem bzw. vorrangigem Schutz der Wohnfunktion‘ gebracht werden. 
 
Buchstabe a) vgl. Begründung zu (1) Buchstabe a) 1. Absatz. 
 
Absatz 7 Buchstabe b) stellt sicher, dass an Gebäudefassaden, die Schutzgebieten 
(‚Gebiet zur Erhaltung des Denkmalbereichs Nowawes‘, den ‚Gebieten zum Schutz 
von Baudenkmalen‘, oder den ‚Gebieten zum absolutem bzw. vorrangigem Schutz 
der Wohnfunktion‘) unmittelbar zugewandt sind, trotz Flächenbeschränkung der für 
Werbung zur Verfügung stehende Flächeninhalt entsprechend der Gesamtgestaltung 
des Gebietes ausreichend groß dimensioniert und somit werbewirksam bleibt. 
Eine störende Überdeckung der Hausfassaden für den Blick von Bewohnern oben 
genannter Schutzgebiete kann hierdurch verhindert werden. 
Die Regelung dient der Stadtbildpflege. 
 
Bzgl. Buchstabe c) wird die Forderung im Hinblick auf den besonderen Charakter 
innerhalb dieses Gebietes erhoben. Die aufgeführten Tagesleuchtfarben, Signalfar-
ben, Reflexfarben und Leuchttransparente würden den baulich-architektonischen 
Charakter dieses Teilgebietes der Satzung stören und sind demzufolge nicht erlaubt. 
 
Die Regelung in Buchstabe d) dient der Ortsbildpflege. Die Werbung an der Fassa-
de, die den unter Buchstabe a) aufgezählten Schutzgebieten unmittelbar zugewandt 
ist, ist nur bis zur Brüstung des 1. OG erlaubt, um so die Charakteristik und Funktion 
der gegenüberliegenden ‚Schutzgebiete‘ nicht über Gebühr zu beeinträchtigen. 
 
Durch die innerhalb des Buchstaben e) festgelegte Einschränkung auf Schriftzüge 
in Einzelbuchstaben und Zeichen soll die Erlebbarkeit der Fassade sichergestellt 
bleiben. Schriftzüge sind auf Nahwirkung ausgelegt und richten sich in erster Linie an 
Passanten. Sie bewerben meistens im Erdgeschoss liegende Läden und Gastrono-
mie und sind deshalb auf die Erdgeschosszone zu beschränken. 

- 15 - 



                                          Werbesatzung der Landeshauptstadt Potsdam - Teilbereich  ‚Babelsberg                    

 
Die in Buchstaben f) getroffene Regelung verhindert, dass Werbeanlagen als Aus-
leger, welche zu den unter Buchstaben b) und d) genannten Schutzgebieten hin ori-
entiert sind, zu weit in den Straßenraum hineinragen und das Straßenbild hierdurch 
erheblich beeinträchtigt wird. In der Schrägansicht des Fußgängers würden die Ge-
bäude ansonsten in einem Maße abgedeckt, dass von einem Einfügen der Werbung 
in das Orts- und Straßenbild nicht mehr gesprochen werden könnte.  
Ferner wird sichergestellt, dass der für Werbung zur Verfügung stehende Flächenin-
halt, entsprechend der Gestaltung des Gebietes, trotz der Restriktion ausreichend 
werbewirksam bleibt. Ausleger sind in der Erdgeschosszone der Bebauung bis zur 
Brüstung des 1. Obergeschosses anzubringen, um so die Charakteristik der ‚Gebiete 
in Nachbarschaft zu schützenswerten Gebieten‘ nicht zu beeinträchtigen. 
 
Betreffend Buchstabe g) siehe Begründung zu Absatz 1 Buchstabe i). 
 
Betreffend Buchstabe h) siehe Begründung zu Absatz 1 Buchstabe j). 
 
Eine Störung, Beeinträchtigung oder Verunstaltung des Straßen- oder Ortsbildes 
durch das Aufstellen von unbeleuchteten Warenautomaten ist nicht zu befürchten. 
Nicht-beleuchtete Warenautomaten werden folgerichtig in den Zulässigkeitskatalog 
für dieses Gebiet aufgenommen.  
 
Betreffend des Absatzes 8 vergleiche Begründung zu Absatz 2.  
 
Bezüglich des Absatzes 9 siehe Argumentation zu Absatz 3.  
 
Absätze 10 bis 15: „Gebiete zum absolutem Schutz der Wohnfunktion / Gebiete 
zum vorrangigem Schutz der Wohnfunktion“ 
Die Wohnfunktion bildet in beiden o. g. Gebietstypen in abgestufter Form die domi-
nante und schützenswerte Größe. Diese ist bestimmend für die stadtgestalterische 
Gesamtprägung. 
In den „Gebieten zum vorrangigem Schutz der Wohnfunktion“ ist im Gegensatz zu 
den „Gebieten zum absolutem Schutz der Wohnfunktion“ eine stärkere Durchmi-
schung mit nicht störendem Gewerbe und Dienstleistern festzustellen. 
Die Bewegungsgeschwindigkeit des Stadtbenutzers ist in beiden Gebieten relativ 
ruhig und langsam. Die Stadträume werden ganzheitlich erlebt und wahrgenommen, 
und verschiedene Elemente im Raum können gleichzeitig erfahren werden. Werbung 
kann bzw. muss hier kleinformatig sein. 
Straßenräume mit geringer Breite und geschlossener Straßenrandbebauung und 
kleine Plätze in den Ortsteilzentren sind Standorte für kleinformatige Werbeanlagen.  
Übergeordnetes Ziel und erklärte baugestalterische und städtebauliche Absicht die-
ser Satzung ist es, das qualifizierte Stadtbild dieser Gebiete auch künftig vor unmaß-
stäblichen oder überfrachtenden Werbeanlagen nachhaltig zu schützen.  
 
Aufgrund der skizzierten Charakteristika der beiden „Gebiete zum absolutem / vor-
rangigem Schutz der Wohnfunktion“ werden großflächige Werbeanlagen generell 
ausgeschlossen.  
 
Durch § 5 Abs. 10, Buchstabe a) wird sichergestellt, dass Werbeanlagen nur auf 
dem Grundstück angebracht werden, auf dem das Gewerbe oder der Beruf ausgeübt 
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wird, dem die Werbung gilt. Es muss also ein Funktionszusammenhang zwischen 
der Nutzung des Hauses und der Werbung bestehen.  
Das durch eine (intensive) Wohnnutzung geprägte Stadtquartier soll nicht als Wer-
beanlagen für dort nicht ansässige Betriebe oder für reine Markenwerbung (Fremd-
werbung) verwendet werden.  
Die Regelung in Buchstabe b) dient der Stadtbildpflege, die seitlichen und rückwär-
tigen Fassaden sind von jeder Werbung freizuhalten; die Werbung ist in der Erdge-
schosszone der Bebauung bis zur Brüstung des 1. Obergeschosses anzubringen, 
um so die Charakteristik der „Gebiete zum absolutem Schutz der Wohnfunktion“ 
nicht zu beeinträchtigen. 
Der Regelungsgehalt des Buchstaben c) stellt auf die gestalterisch oftmals nicht 
befriedigende Lösung von Werbeanlagen in Einfriedungen ab. Durch die gestalteri-
sche Integration von Werbeanlagen in Einfriedungen wird gewährleistet, dass die 
optischen Beeinträchtigungen des Straßen- und Stadtbildes im Sinne einer positiven 
Baupflege geregelt werden. 
Die in Buchstabe d) getroffene Regelung verhindert, dass Werbeanlagen als Ausle-
ger zur seitlichen Grundstücksgrenze zu dicht aufeinander angebracht werden.  
Durch die Regelung ist gewährleistet, dass mindestens 4 m zwischen Auslegern an-
grenzender Grundstücke einzuhalten sind.  
Es wird sichergestellt, dass die einzelnen Gebäude als eigenständige Einheit er-
kennbar bleiben und ästhetische Beeinträchtigungen wirksam abgewehrt werden 
können. Die Vorschrift dient der Stadtbildpflege.  
Durch den Buchstaben e) ist gewährleistet, dass der für Werbung zur Verfügung 
stehende Flächeninhalt, entsprechend der Gestaltung des Gebietes trotz vergleichs-
weise starker Restriktion ausreichend werbewirksam ist.  
Die architektonische Gesamtausprägung der Fassaden bleibt sichtbar und somit er-
lebbar. Die Regelung dient der Stadtbildpflege. 
Durch die Einschränkung auf Schriftzüge in Einzelbuchstaben und Zeichen als Rege-
lungsgehalt des Buchstaben f) soll die Erlebbarkeit der Fassade gewährleistet blei-
ben. Schriftzüge sind auf Nahwirkung ausgelegt und richten sich in erster Linie an 
Passanten. Sie bewerben meistens im Erdgeschoss liegende Läden und Gastrono-
mie und sind deshalb auf die Erdgeschosszone zu beschränken; vergleiche Begrün-
dung zu Buchstabe b).  
Hierdurch soll auch dem besonderen Charakter diesen Gebietes entsprochen wer-
den. Zudem wird durch diese Vorschrift eine bessere Lesbarkeit der Schrift gewähr-
leistet.  
 
Buchstabe g): Durch die Freigabe nur von selbstleuchtenden Werbeanlagen werden 
Beeinträchtigungen der Bewohner durch optische Reizüberflutungen abgewehrt. Die 
Helligkeitseffekte würden die Schutzfunktion dieses Gebietes stören und werden da-
her untersagt.  
 
Warenautomaten sind in den „Gebieten zum absolutem Schutz der Wohnfunktion“ 
ausgeschlossen, da deren Aufstellung regelmäßig mit einer negativen Wirkung auf 
das Stadtbild verbunden ist.  
 
Betreffend des Absatzes 11 vergleiche Begründung zu Absatz 2.  
 
Bezüglich des Absatzes 12 siehe Argumentation zu Absatz 3.  
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Absatz 13: Der Regelungsgehalt und die Regelungstiefe für die „Gebiete zum 
vorrangigem Schutz der Wohnfunktion“ orientieren sich im wesentlichen an den 
Regelungen zu den „Gebieten zum absolutem Schutz der Wohnfunktion“.  
Auch hier ist als Hauptzielsetzung der vorrangige Schutz der Wohnfunktion zu nen-
nen. Im Gegensatz zu den „Gebieten zum absolutem Schutz der Wohnfunktion“ fin-
det hier allerdings eine Durchmischung mit anderen Nutzungen statt. Es sind in der 
Regel nicht störende Handels-, Gewerbe- und Dienstleistungseinrichtungen, welche 
die Wohnnutzung ergänzen.  
Infolge der bestehenden Priorität des Wohnens soll sich auch die Eigenwerbung der 
Wohnfunktion unterordnen; erforderlich ist eine gestalterische Rücksichtnahme. 
Aufgrund der oben beschriebenen Durchmischung mit Gewerbe und Dienstleistern 
kommen hier im Ergebnis weniger restriktive Regelungen zur Anwendung.  
Im Einzelnen:  
(in Klammern die entsprechende Regelung betr. der „Gebiete zum absolutem 
Schutzanspruch der Wohnfunktion“ zum Vergleich) 
• Werbung darf hier bis 10% der Fassadenfläche einnehmen (5%), und die Be-

grenzung auf 4/1 Bogen entfällt hier 
• Werbung in den Vorgärten ist bis zu einer Größe von 2/1 Bogen zulässig (Wer-

bung in den Vorgärten ist nicht erlaubt) 
• Schriftzüge dürfen nicht nur in Einzelbuchstaben und Zeichen dargestellt werden 

(...dürfen nur in Einzelbuchstaben und Zeichen dargestellt werden) 
• Hinweisschilder dürfen eine Größe bis 6/1 Bogen nicht überschreiten (3/1 Bogen) 
• Warenautomaten sind erlaubt (...sind ausgeschlossen). 
 
Bei Beachtung der angeführten Flächengrößen (10% der Fassadenfläche, Hinweis-
schilder bis 6/1 Bogen) ist eine Störung, Beeinträchtigung oder Verunstaltung des 
Straßen- oder Ortsbildes nicht zu besorgen. Dies gilt gleichermaßen für das Aufstel-
len von Warenautomaten.  
Alle weiteren Restriktionen sind identisch mit dem Gestaltungskatalog der „Gebiete 
zum absolutem Schutz der Wohnfunktion“.  
Durch den Regelungsgehalt und die Regelungstiefe kann dem besonderen Charak-
ter dieser beiden Gebiete entsprochen werden.  
Die Anforderungen an die Art, die Größe, die Gestaltung und den Anbringungsort der 
Werbeanlagen und Warenautomaten werden im Hinblick auf die besondere Schutz-
funktion innerhalb der „Gebiete zum absolutem bzw. vorrangigem Schutz der Wohn-
funktion“ erhoben. 
 
Betreffend des Absatzes 14 vergleiche Begründung zu Absatz 2.  
 
Bezüglich des Absatzes 15 siehe Argumentation zu Absatz 3.  
 
Die Regelungen des § 5 Absätze 10 bis 15 dienen der „Verwirklichung baugestalteri-
scher und städtebaulicher Absichten“.  
 
Abs. 16: Innerhalb der Teilfläche des Bebauungsplans Nr. 45 sind u.a. folgende Nut-
zungen zulässig: Wohnen, Beherbergungsbetriebe, Läden, Schank- und Speisebe-
triebe, nicht-störendes Gewerbe.  
Die innerhalb des Bebauungsplans Nr. 45 getroffenen Festsetzungen bzgl. zulässi-
ger Anlagen der Außenwerbung haben sich als geeignet erwiesen und sollen demzu-
folge Bestandteil der Werbesatzung werden.  
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Das Orts- und Straßenbild dieses Bereiches Babelsbergs soll vor unmaßstäblichen 
und überfrachtenden Werbeanlagen wirksam und nachhaltig geschützt werden. 
 
Abs. 17: Die innerhalb diverser Bebauungspläne (u. a.) festgesetzten Gewerbege-
biete und Mischgebiete des ‚Entwicklungsbereichs Babelsberg‘ liegen südlich der 
Großbeerenstraße in einer Entfernung von rd. 4 km zur Potsdamer Innenstadt und 
rd. 2 km zum Stadtteilzentrum Babelsberg.  
Der städtebauliche Entwicklungsbereich umfaßt eine ca. 76,6 ha große Teilfläche 
des rd. 140 ha großen Gebietes zwischen Großbeerenstraße, Wetzlarer Straße, 
Nuthestraße und Horstweg. Der Bereich liegt südlich des Sanierungsgebietes Ba-
belsberg und der Medienstadt. 
Die Regelungen betreffend zulässiger Aussenwerbung für den städtebaulichen Ent-
wicklungsbereich orientieren sich im wesentlichen an diversen in Aufstellung befindli-
chen Bebauungsplänen. Diese Regelungen haben sich bewährt und sollen folgerich-
tig (in leicht modifzierter Form) Bestandteil  der vorliegenden Werbesatzung –
Teilbereich Babelsberg werden. Die angesprochenen Bebauungspläne werden hin-
gegen um die Festsetzungen zu Werbeanlagen reduziert; vgl. hierzu auch den 
,Ergänzenden Hinweis`, unmittelbar vor den Ausführungen zu § 1. 
 
Die Regelungen des § 6 Absatz 16 und 17 dienen der „Verwirklichung baugestalteri-
scher und städtebaulicher Absichten“. 
 
Abs. 18: Einen Sonderfall bezüglich der getroffenen Gebietskategorien bilden die 
„öffentlich gewidmeten Flächen der Hauptverkehrsstraßen“.  
Innerstädtische Hauptverkehrsstraßen eignen sich in der Regel als Standorte für 
großflächige Werbeanlagen, die auf Fernwirkung ausgelegt sind und auch bei relativ 
hoher Geschwindigkeit wahrgenommen werden, denn die größte Aufmerksamkeit gilt 
hier dem Verkehrsgeschehen. Werbung wird nur beim Vorbeifahren aus den Augen-
winkeln wahrgenommen; entsprechend großformatig muss sie sein.  
 
Werbeanlagen an und in Haltestellen 
Anlässlich der zunehmenden rechtlichen Auseinandersetzungen um die Genehmi-
gungsfähigkeit von Werbeanlagen an und in Haltestellen der Verkehrsbetriebe in 
Potsdam (ViP) wurde augenscheinlich, dass die Schaffung verbindlicher Regelungen 
zu Werbung an und in Haltestellen immer vordringlicher wird.  
Da die betroffenen Flächen durchweg in der Verfügbarkeit der Landeshauptstadt o-
der der VIP sind, wurde bezüglich der angeführten Regelungen vergleichsweise Zu-
rückhaltung geübt. 
Die Bestimmungen des § 6 Absatz 18 der Satzung eröffnen die Möglichkeit, den Um-
fang der Werbung an und in Haltestellen bzw. auf den der VIP für betriebliche Zwe-
cke zur Verfügung gestellten städtischen Flächen auf ein im Stadtbild verträgliches 
Maß zu begrenzen. 
Betreffend dieser Flächen sind vertragliche Regelungen zwischen Stadt bzw. VIP 
und der Werbewirtschaft möglich, die auch ein stadtgestalterisch angemessenes Er-
scheinungsbild der Werbung an Haltestellen sicherstellen.  
In diesem Zusammenhang sei auf die Möglichkeit der Landeshauptstadt hingewie-
sen, über Konzessionsverträge mit der Werbewirtschaft geeignete Regelungen zu 
treffen, die zugleich den Interessen der Werbewirtschaft an Werbung im öffentlichen 
Raum und der Vermarktung durch die Stadt dienen. Ebenso kann der Aspekt einer 
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geordneten Bewirtschaftung der jeweiligen Straßenzüge über entsprechende Ver-
pflichtungen im Konzessionsvertrag geregelt werden. 
 
Die Regelungen des § 6 Absatz 18 dienen der „Verwirklichung baugestalterischer 
und städtebaulicher Absichten“. 
 
Zu § 6 :  Abweichende Regelungen für Werbeanlagen an Bauzäunen und - ge-
rüsten 
 
Einen Sonderfall von Werbeanlagen bilden großformatige temporäre Werbeanlagen, 
wie Megaposter an Baugerüsten und Großflächen an Baustellen. Baustellen bieten 
im gesamten Stadtgebiet temporäre Standorte für Werbeflächen an. Während der 
Bauzeit kann Werbung an Bauzäunen oder Gerüsten plaziert werden. Sowohl kultu-
relle als auch kommerzielle Anschlagflächen können zur Verfügung gestellt werden.  
 
§ 6 nennt die Zulassungsvoraussetzungen (Größen und Anbringungsort) für Werbe-
anlagen an Bauzäunen und –gerüsten und stellt klar, dass die Begünstigung dieser 
Regelung nur gilt für die Dauer der tatsächlichen Durchführung der Bauarbeiten. 
Damit kann und soll vermieden werden, dass z. B. Gerüste aufgestellt oder stehen 
gelassen werden, um die Werbemöglichkeit wirtschaftlich zu nutzen. 
Die Gestaltung von großformatigen Schutzplanen an Bauzäunen und -gerüsten kann 
hierdurch positiv beeinflusst werden. 
Da es sich um zeitlich befristete Werbung handelt, können vorübergehende Beein-
trächtigungen des Stadtbildes, die sich aus dem Format der Werbung ergeben, zeit-
weise in Kauf genommen werden.  
Dennoch werden im Zuge der Verunstaltungsabwehr die aufgeführten Regelungen 
getroffen, da bei Überschreitungen der erlaubten Flächengrößen regelmäßig mit ei-
ner nicht unerheblichen Beeinträchtigung des Ortsbildes gerechnet werden muss.  
 
Die Regelungen des § 6 dienen der „Verwirklichung baugestalterischer und städte-
baulicher Absichten“. 
 
 
Zu § 7:  Ordnungswidrigkeiten 
 
Abs. 1 führt auf, welche Tatbestände erfüllt sein müssen, um eine Ordnungswidrig-
keit zu begehen.  
Die Ordnungswidrigkeiten werden entsprechend der hierzu geltenden Bestimmungen 
des § 79 ‚Ordnungswidrigkeiten‘ Absatz 3 Nr. 2 BbgBO geahndet. Hierin wird das 
vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandeln gegen Satzungen nach § 81 ‚Örtliche 
Bauvorschriften‘ BbgBO explizit angeführt.  
Abs. 1 dient insofern der Klarstellung und der Bestimmtheit.  
Abs. 2 nennt den Bußgeldbetrag, welcher im Falle des Verübens einer Ordnungs-
widrigkeit zu entrichten ist. Es handelt sich hierbei um eine empfindliche Geldstrafe.  
Das Bußgeld sanktioniert nicht das ordnungswidrige Verhalten, sondern unabhängig 
davon besteht die Forderung, den satzungsmäßigen Zustand herzustellen. Häufigere 
Verstöße führen zu einer Erhöhung des Bußgeldes.  
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Zu § 8 :   Außer-Kraft-Setzen von Festsetzungen zu Werbeanlagen in Bebau- 
      ungsplänen 
 
(1) Festsetzungen zu Werbeanlagen waren bislang auch Gegenstand des rechtsver-
bindlichen Bebauungsplans Nr. 70 „Gewerbegebiet am Beetsweg“. Im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung der Werbesatzung ist im Parallelverfahren gemäß § 13 
BauGB die Herauslösung dieser Festsetzung  aus dem Bebauungsplan erfolgt. Mit 
der Regelung in § 9 dieser Satzung werden somit sämtliche Regelungen zu Werbe-
anlagen in die Werbesatzung aufgenommen.  
 
 
Zu § 9:  In Kraft-Treten 
 
Absatz 1: Die Regelung dient der Klarstellung. Die vorliegende Werbesatzung der 
Landeshauptstadt Potsdam, Teilbereich Babelsberg soll nach Abschluss des Verfah-
rens die bisher geltende Werbesatzung im Teilraum Babelsberg ersetzen.  
Absatz 2 bewirkt, dass keine Regelung der bisherigen Werbesatzung bestehen 
bleibt. Damit besteht für die nicht in vorliegender Werbesatzung geregelten Bereiche 
des Teilraumes Babelsberg kein satzungsrechtliches Regelungserfordernis. Die Zu-
lässigkeit von Werbeanlagen und Warenautomaten in diesen Gebieten bemisst sich 
dann allein nach § 9 der BbgBO.  
 
 
 
Anlage 
 
Zur Satzung gehört eine Anlage, die Bestandteil der Satzung ist. 
 
Anlage ist die zeichnerische Darstellung zur Werbesatzung, hier wird der Teilbereich 
der Werbesatzung Babelsberg plangrafisch dargestellt; der räumliche Geltungsbe-
reich des Satzungsgebiets ist mit einer schwarzen unterbrochenen Linie umrandet, 
die unterschiedlichen Gebietskategorien sind durch verschiedene Farbgebungen 
dargestellt.  
 
 
Erläuterungen zu den benutzten Begriffen: 
 
Begriff der Werbeanlage 
„Werbeanlagen sind alle ortsfesten Einrichtungen, die der Ankündigung oder Anprei-
sung oder als Hinweis auf Gewerbe oder Beruf dienen. Hierzu zählen insbesondere 
Schilder, Beschriftungen, Bemalungen, Lichtwerbungen, Schaukästen sowie für Pla-
katanschläge oder für Lichtwerbung bestimmte Säulen, Tafeln und Flächen“ (§ 9 
Abs. 1 BbgBO).  
 
Ein Bogen (1/1 Bogen) entspricht ca. 1/2 qm (4.989 qcm), resultierend aus dem Affi-
chenformat 84 x 59,4 cm. 1/1 Bogen bildet das Ausgangsformat für alle anderen 
Format-Bezeichnungen. Der Bezug soll sicherstellen, dass übliche (Druck-) Formate 
der Werbewirtschaft mit den Zulässigkeitsgrenzen in handhabbarer Form korrespon-
dieren.  
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Werbung an der Stätte der Leistung 
Die Werbung befindet sich unmittelbar am Ort der Leistung, für die geworben wird. 
Hierzu gehören Einzelhandelsgeschäfte und Dienstleistungsunternehmen verschie-
dener Art. 
 
Fremdwerbung 
Unter dem Begriff Fremdwerbung versteht man in diesem Zusammenhang Werbung 
für ein beliebiges Produkt an einem beliebigen Ort. Werbeinhalt und Standort haben 
keinen Bezug zueinander. 
 
Pylone sind je nach Typ und Größe auf Nah- und Fernwirkung ausgelegt. Wirkungs-
voll plaziert am Straßenrand, eignen sie sich als Werbeträger in Gewerbe- und 
Dienstleistungsgebieten. Durch ihre Plazierung am Straßen- bzw. Bordsteinrand be-
einflussen sie das Erscheinungsbild des öffentlichen Raums und sind daher in ihrer 
Dimensionierung auf das Gesamtbild des Stadtraums abzustimmen. Pylone sollen 
daher grundsätzlich nicht höher sein als das beworbene Gebäude bzw. angrenzende 
Gebäude. 
 
Werbefahnen werden überwiegend entlang von Straßen plaziert. Sie wirken in Rei-
he gestellt dominant auf den öffentlichen Raum und verdecken die dahinter liegen-
den Gebäudefassaden. Grundsätzlich sind sie, wie die oben angeführten Pylone, 
geeignete Werbeträger für Gewerbe- und Dienstleistungsbereiche.  
 
Zeitlich befristete Werbeanlagen 
Es handelt sich um die Bekanntmachung aktueller Veranstaltungen. 
 
Hinweisschilder 
Hinweisschilder weisen auf nur schwer erkennbare Gewerbebetriebe, touristische 
Einrichtungen oder Sehenswürdigkeiten hin. In diesem Zusammenhang wird die 
Richtlinie über die nichtamtlichen Hinweisschilder, die sich bisher auf Gaststätten 
und Fremdenverkehrsbetriebe bezieht, im Zusammenwirken mit den betroffenen 
Ressorts mit dem Ziel überarbeitet, nichtamtliche Hinweisschilder auch für andere 
Betriebsarten straßenrechtlich zu regeln. Dabei soll die Aufstellung von Hinweisschil-
dern für touristische Leitsysteme ermöglicht werden. Nichtamtliche Hinweisschilder, 
die den künftigen Richtlinien entsprechen und deren Aufstellung im Einzelfall von der 
jeweiligen Straßenbaubehörde zugelassen sind, sind bauaufsichtlich genehmigungs-
frei.  
Von der Straßenbaubehörde genehmigte nichtamtliche Hinweisschilder an Straßen 
sind als Bestandteil der Straßen auch im Außenbereich zulässig und bedürfen nach 
§ 55 Abs. 8 Nr. 8 keiner Baugenehmigung. 
 
Abweichungen 
Von den Vorschriften dieser Satzung können im begründeten Einzelfall auf schriftli-
chen Antrag unter den Voraussetzungen des § 61 Abs. 2 und 3 der Brandenburgi-
schen Bauordnung Abweichungen zugelassen werden, wenn die Abweichungen dem 
Schutzziel dieser Satzung in gleicher Weise entsprechen, die öffentlich-rechtlich ge-
schützten nachbarlichen Interessen nicht beeinträchtigt werden und die Abweichun-
gen mit den öffentlichen Belangen, insbesondere den Anforderungen des § 3 Abs. 1 
BbgBO, vereinbar sind.  
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